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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Hans Jürgen Rösner

Absicherung des Pflegefallrisikos -  
Modellfall einer ordnungspolitischen Reform?

In der aktuellen Diskussion über die geplante Einführung einer Pflegeversicherung haben 
bislang vor allem Fragen der möglichen Finanzierbarkeit im Vordergrund gestanden. 
Dr. Hans Jürgen Rösner weist auf die ordnungspolitischen Aspekte einer Absicherung 

des Pflege fallrisikos hin und plädiert für eine Kombination aus 
Sozialversicherungslösung und privater Zusatzversorgung.

Das in der Bundesrepublik Deutschland bestehende 
Sozialleistungssystem beruht in seinen wesentli

chen Konstruktionsprinzipien noch immer auf der nun 
schon mehr als hundertjährigen Bismarckschen Sozial
gesetzgebung und damit auf Leitvorstellungen, die die 
heutige soziale Wirklichkeit nur noch höchst unzurei
chend abzubilden vermögen. So lag dieser Gesetzge
bung zum Beispiel ein Familienmodell zugrunde, in der 
allein die abhängige Vollzeiterwerbstätigkeit des Ehe
mannes als Ernährer und Familienvorstand den Sozial
versicherungsschutz begründen sollte, wohingegen die 
Ehefrau sowie weitere Familienmitglieder nur einen dar
aus abgeleiteten Versorgungsanspruch geltend machen 
konnten.

Damit blieben insbesondere die hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten der Ehefrau versorgungsrechtlich weitgehend 
unberücksichtigt, obwohl doch erst diese geschlechts
spezifische Arbeitsteilung die erwerbswirtschaftliche Tä
tigkeit des Mannes wirkungsvoll ergänzte, indem Haus
haltsführung, Kinderpflege und Kindererziehung sowie 
die Betreuung älterer Familienmitglieder übernommen 
wurden. Konzeptioneller Orientierungspunkt dieser auf 
die berufliche Arbeitswelt bezogenen sozialen Sicherung 
war damit weniger ein gegebener Tatbestand an Schutz
bedürftigkeit, sondern vielmehr das Vorliegen einer be
stimmten Erwerbsbiographie, nach der sich der Versi
chertenstatus in seinen Beiträgen und Leistungen be
messen sollte. Wer nicht in dieses Raster paßte, blieb auf 
die Leistungen der öffentlichen Sozialfürsorge als letzter 
Auffanginstanz angewiesen.

Individualisierung der Lebensentwürfe

Vor allem hinsichtlich der früheren Funktionen und

Dr. Hans Jürgen Rösner, 44, ist Privatdozent für So
zialpolitik an der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Arbeits
und Sozialökonomik, Soziale Ordnungspolitik und 
Entwicklungsökonomik.

Formen der Familie haben sich zwischenzeitlich zahlrei
che Änderungen ergeben. So stellt vor allem das frühere 
Leitmodell der Familie als Drei-Generationen-Gemein- 
schaft heute eher die Ausnahme als den Regelfall dar. 
Bedingt durch die hohen Mobilitätsanforderungen der 
modernen Arbeitswelt, aber ebenso durch Ehescheidun
gen und Geburtenrückgänge ist die durchschnittliche 
Haushaltsgröße kontinuierlich gesunken, die Anzahl der 
Einpersonenhaushalte hat dagegen rapide zugenom
men.

Daneben haben sich aber mit dem Wunsch nach ver
änderten Modalitäten in den zwischenmenschlichen Be
ziehungen auch vielfältige neue Formen nichtehelicher 
Lebens- und Wohngemeinschaften entwickelt, wobei 
vielfach auch maßgeblich gewesen ist, daß die Ehe ihren 
früheren Ausschließlichkeitsanspruch als familienbe
gründende Lebens- und Versorgungsgemeinschaft weit
gehend verloren hat. Seinen wohl deutlichsten Ausdruck 
hat dieser gesellschaftliche Wandel in der verbesserten 
beruflichen und rechtlichen Stellung der Frau gefunden. 
Damit haben nicht nur die Möglichkeiten und die Attrakti
vität der weiblichen Erwerbstätigkeit zugenommen, son
dern vor allem haben die Frauen auch in ihrem daraus ab
geleiteten versorgungsrechtlichen Status eine größere 
Unabhängigkeit erlangt, als dies je zuvor der Fall gewe
sen ist.

Zugleich ist aber mit dieser Entwicklung sowohl die so
zialrechtliche Leitvorstellung der Familie als auch die zu
grunde gelegte standardisierte Erwerbsbiographie als 
primäre Bemessungsgrundlage von Beiträgen und Lei
stungen der sozialen Sicherung zweifelhaft geworden. 
Statt dessen vollzieht sich die Erwerbstätigkeit heute 
weitgehend unabhängig von Kinderzahl und Familienty
pus und ist zudem auch insgesamt abwechslungsreicher 
geworden. Die kontinuierliche Vollzeiterwerbstätigkeit 
wird im Regelfall nicht nur wesentlich später aufgenom
men, sondern auch häufiger in bestimmten Lebensab
schnitten und auf vielfältige Weise unterbrochen. Vor al
lem durch das erheblich ausgeweitete Angebotsspek
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trum zur Teilzeitarbeit, aber auch durch verbesserte Mög
lichkeiten für Beurlaubungs- und Erziehungszeiten sowie 
eingeschobene Perioden beruflicher Aus- und Weiterbil
dung ist das „Normalarbeitsverhältnis“ als Standarder
werbsbiographie durchbrochen worden.

Mit dieser steigenden Individualisierung der Lebens
entwürfe haben sich aber nicht nur die Erwerbsbiogra
phien strukturell verändert, sondern ebenso die insge
samt an das System sozialer Sicherung gestellten An
sprüche und Erwartungen. Statt der früher vorherrschen
den Familienversorgung als Bezugsgröße, sind es heute 
vermehrt Einzelpersonen, die eine ganz oder doch vor
wiegend auf sich selber bezogene soziale Versorgung 
anstreben und diese zudem häufig auf ein möglichst viel
schichtiges Konglomerat von abgeleiteten und eigen
ständig erworbenen Versicherungsansprüchen abzustüt
zen versuchen. Damit sind die bestehenden Einrichtun
gen sozialer Sicherung heute vielfach auch zu einem be
wußt eingesetzten Instrument aktiver Lebensgestaltung 
geworden1.

Kritik an kollektiver Sicherung

Die wachsende Diskrepanz zwischen dem zunehmen
den Wunsch nach einer „selbstverwirklichenden“ Reali
sierung individueller Lebensentwürfe und einem weitge
hend noch nach den Erfordernissen eines vergangenen 
Jahrhunderts konstruierten sozialen Sicherungssystem 
sollte allerdings nicht dahingehend mißverstanden wer
den, daß der einzelne der kollektiven Sicherung über
drüssig geworden wäre. Wie schon die jüngsten Reform
bestrebungen zum Beispiel in den Niederlanden und in 
Schweden zeigen, verhält es sich wohl eher so, daß ins
gesamt durchaus eine umfassende sozialstaatliche Ver
sorgung gewünscht wird, und zumindest insoweit er
scheint es als voreilig, schon von anstehender „sozialer 
Demontage“ zu sprechen. Das wachsende Unbehagen 
gründet sich eher darauf, daß das kollektive Sicherungs
modell in seiner Beitrags- und Leistungsgestaltung viel
fach undurchschaubar, oft auch unberechenbar gewor
den ist, so daß der Eindruck resultiert, daß „die einen“ 
vorwiegend einzuzahlen haben, wohingegen es „die an
deren“ sind, die vorwiegend davon profitieren.

Das Entstehen dieses Eindrucks ist weitgehend darauf 
zurückzuführen, daß die Sozialversicherungen in der be
schriebenen Weise auf standardisierte Versorgungsan
sprüche von Familien zugeschnitten worden sind, die

' Dies ist vor allem im Bereich der Sozialhilfeleistungen deutlich er
kennbar geworden. Während die Sozialfürsorge konzeptionell eigent
lich erst die letzte Auffanginstanz vor sozialer Not bilden sollte und frü
her dementsprechend oftmals nur verschämt in Anspruch genommen 
worden ist, wird sie heute vielfach auch von gesunden und durchaus ar
beitsfähigen jungen Menschen, wie zum Beispiel Studenten, als eine 
Art von staatlich gerantiertem Mindesteinkommen fest in die Lebensge
staltung eingeplant.

heute so zumindest nicht mehr durchgehend vorliegen. 
Entsprechend müssen dann bei den gesetzlichen Versi
cherungen häufig Leistungen „im Paket“ mitbezahlt wer
den, die der einzelne entweder gar nicht oder doch nur in 
eher unwahrscheinlichen Ausnahmefällen in Anspruch 
zu nehmen erwartet. Diese „Versorgungsredundanz“ be
lastet die Solidaritätsbereitschaft, weil es günstiger er
scheint, eine mehr auf die individuelle Lebens- und Risi
kosituation abstellende Beitrags- und Leistungsgestal
tung der Standardlösung vorzuziehen. Da sich die ge
setzlichen Versicherungsträger in dieser Hinsicht zu
meist eher unbeweglich zeigen und wegen ihrer allge
meinen Versorgungsverpflichtung oft auch gar nicht an
ders handeln können, melden sich viele Versicherungs
nehmer nach Überschreiten der Beitragsbemessungs
grenze ab und wenden sich privaten Versicherungs
trägern zu, die ihnen entweder Einsparungen bei den Bei
trägen oder ein verbessertes Leistungsangebot anzubie
ten vermögen. Dies führt dann häufig zu einer tendenziell 
negativen Risikoselektion für die gesetzlichen Versiche
rungen, die damit dann noch weniger attraktiv werden.

Des weiteren hat das die Sozialversicherungen kenn
zeichnende Umlageverfahren nicht selten zu einem 
finanzpolitischen Hin- und Hergeschiebe von Lasten bzw. 
Einnahmen zwischen verschiedenen Bereichen der so
zialen Sicherung geführt, so daß für den einzelnen kaum 
noch ein direkter Zusammenhang zwischen seinen Bei
trägen und den daraus zu erwartenden Leistungen er
kennbar ist. Vor allem zwischen der Renten- und der Ar
beitslosenversicherung haben, zum Beispiel durch das 
vorgezogene Altersruhegeld, wiederholt derartige La
stenverschiebungen stattgefunden, obwohl doch unter
schiedliche soziale Tatbestände und Personengruppen 
davon betroffen wurden. Insgesamt wurde zu wenig 
beachtet, daß sozialpolitische Äquivalenz nicht nur die 
interpersonelle Gleichwertigkeit von Beitragsbelastung 
und individueller Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen 
hat, sondern in gleicherweise auch zu einer wenigstens 
annähernd nachvollziehbaren Proportionalität zwischen 
gezahlten Beiträgen und daraus zu erwartenden Versor
gungsansprüchen führen sollte.

Ergänzende Selbstvorsorge notwendig

All dies hat aber, zumindest scheinbar, solange noch 
keine oder doch nur eine untergeordnete Rolle gespielt, 
wie der Bestand des zugrundeliegenden Generationen
vertrags noch eine unangefochtene Glaubwürdigkeit bei 
den Versicherten verzeichnen konnte. Dies ist aber schon 
aufgrund der Belastungen, die aus demographischen 
Gründen für das Gesamtsystem der Sozialen Sicherung 
zu erwarten sind, nur noch sehr begrenzt der Fall. Mit fort
schreitender Überalterung der deutschen Bevölkerung
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aufgrund zunehmender Lebenserwartung und niedriger 
Geburtenraten wachsen die Zweifel daran, ob der Gene
rationenvertrag in seiner bisherigen Form auf Dauer 
überhaupt noch tragfähig bleiben wird oder ob nicht heute 
Beiträge gezahlt werden, die morgen schon verloren sein 
werden2. Schon die im Januar 1992 in Kraft getretene 
Rentenreform wird erste Leistungskürzungen bringen. Es 
entspricht daher sowohl ökonomischer Vernunft als auch 
der vom Subsidiaritätsprinzip geforderten Selbstvor
sorge, sich nicht auf einen zunehmend ungewisser wer
denden Versorgungsanspruch aus kollektiver Sicherung 
zu verlassen, sondern vermehrt auf privatem Wege vor
zubeugen, so zum Beispiel durch eine Kapitallebensver
sicherung oder auch durch das Ansparen von Vermögen, 
das man dann im Alter zusätzlich zur Rente aufzehren 
könnte.

Gleiches gilt hinsichtlich der häufig unterschätzten 
Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die 
finanzielle Situation in der Krankenversicherung. Auch 
hier sind schon für die nächsten Jahre wachsende Ko
stensteigerungen aus der Behandlung von altersbeding
ten Krankheiten sowie schließlich für geriatrische Reha
bilitation und aktivierende Pflege zu erwarten. Entspre
chend sind nicht nur steigende Beitragssätze zu erwar
ten, sondern vor allem auch wachsende Selbstbeteili
gungsforderungen bei Medikamenten und Behandlungs
kosten. Wer dennoch ein hohes Niveau an medizinischer 
Versorgung aufrechterhalten möchte, wird künftig entwe
der unkalkulierbar steigende Anteile seines verfügbaren 
Einkommens dafür aufzuwenden haben oder aber versu
chen müssen, sich den Solidariasten aus der medizini
schen Mitversorgung der älteren Generation zu entzie
hen, soweit dies überhaupt möglich ist, und dafür private 
Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen.

Die drückender werdende Lastenverteilung zwischen 
den Generationen verringert also nicht nur über stei
gende Abgaben die Bereitschaft, sondern insbesondere 
auch die Fähigkeit zu solidarischem Verhalten, weil die 
antizipierten Versorgungsrisiken eine ergänzende Eigen
vorsorge notwendig erscheinen lassen. Damit schlägt 
aber das dem kollektiven Sicherungsmodell zugrundelie
gende „Do-ut-des-Kalkül “ eine auch qualitativ veränderte 
Richtung ein: Solidarisches Handeln und ökonomische 
Rationalität beginnen auseinanderzufallen.

2 Dagegen wird häufig eingewandt, daß sich dieses Problem durch Zu
wanderung entschärfen könnte. Da jedes Zuwanderungskonzept aber 
eine weitgehend willkürliche Berechnungsgrundlage darstellen würde, 
bleiben derartige Überlegungen hier außer Ansatz. Es erscheint in die
ser Hinsicht auch als abwegig, wenn die frühere gezielte Anwerbung 
ausländischer Arbeitskräfte mit dem unkontrollierten heutigen Zustrom 
von Spätaussiedlern und Flüchtlingen gleichgesetzt wird, zumal die ak
tuellen Finanzierungs- und Akzeptanzprobleme bereits deutlich wer
den lassen, welche Belastungen eine unkontrollierte Zuwanderung mit 
sich bringt.

108

Einige der daraus zu erwartenden Konsequenzen sind 
bereits in der öffentlichen Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen zur Wahl gestellten Lösungsvorschlägen 
für die geplante Einführung einer Pflegeversicherung 
deutlich hervorgetreten3, werden doch auch hier letztlich 
Lösungen für ein ganz überwiegend altersbedingtes Pro
blem gesucht. Dabei scheint der sozialpolitisch zu schüt
zende Tatbestand drohender Verarmung durch die mit 
Pflegebedürftigkeit verbundenen Kosten auf den ersten 
Blick eher besonders dafür geeignet zu sein, Bestandteil 
einer umfassenden Sozialversicherung zu werden, denn

□  das Pflegefallrisiko bedroht grundsätzlich jedes Ge
sellschaftsmitglied ohne Rücksicht auf Beruf, Alter oder 
sonstigen Gesundheitszustand;

□  derzeit wird nur ein relativ kleiner Prozentsatz der Ge
sellschaftsmitglieder tatsächlich pflegebedürftig, so daß 
bei einer hinreichend breiten Versichertenbasis für den 
einzelnen eher geringe Beitragsbelastungen zu erwarten 
wären;

□  schließlich ist der Tatbestand sozialer Schutzbedürf
tigkeit im Pflegefall offensichtlich und auch unter allen 
Parteien weitgehend unumstritten.

Trotz dieser begünstigenden Faktoren läßt sich die 
Diskussion um die Gestaltungsmodalitäten einer Pflege
versicherung mittlerweile bis in das Jahr 1974 zurückver
folgen, ohne daß sie seitdem wesentlich von der Stelle 
gekommen wäre. Es lohnt sich daher, den dafür maßgeb
lichen Ursachen nachzugehen.

Gemäß ihrem arbeitsweltbezogenen Charakter ent
standen die Sozialversicherungen bekanntlich als -  ge
setzlich erzwungene -  Solidargemeinschaften zur Vor
sorge gegen die existenzbedrohenden Risiken beschäf
tigter Arbeitnehmer. Das Pflegefallrisiko ist dagegen we
der in vergleichbarer Weise existenzbedrohend, noch 
läßt es sich im Regelfall unmittelbar auf die vorherige 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit zurückführen4. Es ist 
daher durchaus nicht zutreffend, die Aufnahme der Pfle
geversicherung in die arbeitsentgeltfinanzierte Sozialver
sicherung damit begründen zu wollen, daß dies dem Prin
zip einer möglichst gleichartigen Sicherung vergleich
barer Risiken entspräche5. Statt dessen wäre wohl eher

3 Siehe dazu R. T h ie d e :  Neue Ansätze zur Absicherung des 
Pflegerisikos -  Überblick über die sozialpolitische Diskussion des Jah
res 1990, in: Sozialer Fortschritt, H. 3/1991, S. 62-67; und D. S e i
le r :  Vorschläge zur Pflegeversicherung im Vergleich, in: WIRT
SCHAFTSDIENST, 71. Jg. (1991), H. 7, S. 350-355.

4 Vgl. Ch. T o p h o v e n : Die Absicherung des Pflegerisikos aus 
Sicht der GKV, in: Arbeit und Sozialpolitik, H. 3-4/1991, S. 38.

5 So zum Beispiel K. J u n g : Den Weg zu einer sozialen Pflegever
sicherung ebnen. Der Vorschlag von Bundesarbeitsminister Blüm zur 
Sicherung bei Pflegebedürftigkeit, in: Soziale Sicherheit, S. 248.
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danach zu fragen, ob es wohl angemessen und mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei, für einen insgesamt 
doch relativ kleinen Betroffenenkreis dem Sozialversi
cherungssystem eine „Fünfte Säule“ hinzuzufügen, oder 
ob der sozialen Schutzbedürftigkeit nicht effizienter 
durch ein staatliches Leistungsgesetz oder eine obligato
rische Privatversicherung entsprochen werden könnte.

Zweifel an der Notwendigkeit

Auch die mit der beabsichtigten Umlagefinanzierung 
nur zu offensichtlich verbundenen Nebenabsichten könn
ten Zweifel an der Notwendigkeit einer Pflegesozialversi
cherung aufkommen lassen. So drängen zum Beispiel 
die Kommunen auf eine möglichst rasche Entlastung von 
dem beträchtlichen Sozialhilfeaufwand, der ihnen durch 
die Übernahme von Pflegekosten entsteht. Diese Forde
rung ist ordnungspolitisch auch berechtigt, da die Pflege
fallvorsorge nicht den Kommunen, sondern vielmehr der 
Kranken- oder auch der Rentenversicherung zuzuordnen 
wäre.

Allerdings hoffen auch die Krankenversicherungen of
fenbar darauf, wenigstens einen Teil ihrer jetzigen Be
handlungskosten bei der stationären geriatrischen Ver
sorgung auf eine künftige Pflegesozialversicherung ab
wälzen zu können. Jedenfalls wäre die beabsichtigte Ein
gliederung als „Auftragsangelegenheit“ der gesetzlichen 
Krankenkassen vorrangig dazu geeignet, diesen den fi
nanziellen Rückgriff auf die Pflegebeiträge zu ermögli
chen und so durch die „Ausgrenzung“ von Leistungen 
und ihre Überweisung an die neue Pflegeversicherung 
die ungestüme Kostenentwicklung im Gesundheitswe
sen wenigstens optisch etwas bremsen zu können.

Als Begründung wird zumeist darauf verwiesen, daß 
es Aufgabe der Krankenversicherung sei, die zur Heilung 
von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesund
heit notwendigen Kosten zu tragen, nicht aber therapie
resistente Pflegefälle zu versorgen. Dies hat in der medi
zinischen Praxis -  auch ohne Pflegeversicherung -  
schon zu einer mitunter ziemlich rigorosen Verlegungs
praxis geführt, um durch die Umstufung zum Pflegefall 
knappe und teure Klinikbetten freizubekommen.

Tatsächlich werden aber mit der scharfen Trennung 
der medizinischen Sachverhalte Krankheit und Pflegebe
dürftigkeit häufig die komplexen Beziehungen zwischen 
objektiv diagnostizierbaren Krankheitssymptomen und 
den psychosomatischen Rückwirkungen auf die Selbst
einschätzung des Patienten vernachlässigt. Dieser emp
findet seine Einstufung als pflegebedürftig häufig als Ab
schiebung in eine ausweglose „Warteschleife vor dem

6 Ch. T o p h o v e n , a. a. O., S. 36.

Tod“6, zumal die Einweisung ins Heim schon aufgrund 
der mangelhaften Qualifizierung des Pflegepersonals zu
meist mit einem weitgehenden Verzicht auf weitere Be
handlung verbunden sein wird. Die Integration einer künf
tigen Pflegesozialversicherung in den Kompetenzbereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung könnte damit die 
ohnehin schon tendenziell feststellbare Vernachlässi
gung der geriatrischen Prävention und Rehabilitation 
noch weiter verstärken.

Auf der anderen Seite würden private Träger einer Pfle
geversicherung vermutlich gleichermaßen bestrebt sein, 
den Rahmen medizinisch notwendiger Behandlung mög
lichst weit, die Definition von Pflegebedürftigkeit hinge
gen möglichst eng zu fassen, um so den Eintritt ihrer Lei
stungspflicht hinauszuzögern. Jedenfalls sind so oder so 
schwierige Abgrenzungsprobleme zu erwarten, so daß 
es aus versicherungstechnischer und sozialmedizini
scher Sicht sogar als vernünftiger erscheinen könnte, auf 
die wie auch immer geartete Einführung einer neuen Ver
sicherung gänzlich zu verzichten und statt dessen den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen so zu erwei
tern, daß er die ambulante und stationäre Versorgung von 
Pflegebedürftigen mit umfassen würde7. Die privaten 
Krankenversicherungen würden dann schon von sich aus 
mit vergleichbaren Leistungsangeboten nachziehen 
müssen.

Da eine derartige Lösung naheliegt, ist zu vermuten, 
daß genau dies auch die eigentlich mehr oder weniger 
insgeheim mit den Vorschlägen für eine Pflegesozialver
sicherung verbundene Absicht ist. Der Weg über einen 
neuen Versicherungsträger würde dann vorrangig deswe
gen gewählt werden, weil die beträchtlichen resultieren
den Mehrkosten dem Beitragszahler leichter akzeptabel 
gemacht werden können, wenn sie unter einem neuen 
thematischen „Aufhänger“ angeboten werden.

Solidaritätsbereitschaft wird geschwächt

Da es bei der Einführung einer Pflegeversicherung 
aber nicht darum gehen kann, für die unaufhaltsam stei
genden Kosten im Gesundheitswesen auf elegante 
Weise neue Finanzierungsquellen zu erschließen, son
dern vielmehr darum, für den Tatbestand sozialer Schutz
bedürftigkeit im Pflegefall eine leistungsgerechte und ko
steneffiziente Lösung zu finden, sind Bedenken an einer 
umlagefinanzierten Pflegesozialversicherung ange
bracht.

Als weiterer Faktor kommt in diesem Zusammenhang 
hinzu, daß Pflegebedürftigkeit zwar prinzipiell in jedem 
Lebensalter auftreten kann, ganz überwiegend aber doch

7 Ebenda.

WIRTSCHAFTSDIENST 1992/11 109



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

erst im Rentenalter auftritt. Diese zeitliche Risikovertei
lung ermöglicht dem Beitragszahler einen zumeist doch 
ziemlich langen Vorsorgehorizont. Nun könnte man zwar 
argumentieren, daß sich dies ja bei der Rentenversiche
rung ganz ähnlich verhielte, doch kommt hier als zweites 
die unterschiedliche personale Risikohäufigkeit hinzu. 
Rentenbedürftig werden, sofern überhaupt ein hohes Le
bensalter erreicht wird, schließlich alle. Pflegebedürftig 
wird hingegen wahrscheinlich (und hoffentlich) nur ein re
lativ kleiner Prozentsatz der Bevölkerung werden. Damit 
könnte es sogar als rational erscheinen, auf den Ab
schluß einer Pflegeversicherung zu verzichten und sich 
für den als unwahrscheinlich erachteten Fall der Pflege
bedürftigkeit auf die Sozialhilfe zu verlassen8.

Aber auch wenn man private Vorsorge treffen möchte, 
so wäre dies in vielen Fällen vermutlich günstiger über 
eine entsprechende Kapitallebensversicherung oder an
dere Formen der Vermögensbildung zu erreichen. Und 
angesichts der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit hätte 
man dann sogar noch eine faire Chance, die angesparte 
Absicherung gegebenenfalls für andere Zwecke verwen
den zu können. Damit -  und weil es sich ja nur um eine 
Zusatzversorgung zum Renteneinkommen handeln 
müßte-läßt die Absicherung des Pflegefallrisikos durch
aus verschiedene Finanzierungsmodalitäten und Organi
sationsformen offen.

Gegen die Wahl einer umlagefinanzierten Pflegeso
zialversicherung spräche dabei wohl vor allem ihre kon
struktionsbedingt unzureichende Vorsorge gegenüber 
demographischen Strukturverschiebungen. Wenn sich 
nämlich der Altersaufbau der deutschen Bevölkerung tat
sächlich so drastisch wie erwartet verändern sollte, so 
müßte eine jeweils schrumpfende Beitragszahlergenera
tion nicht nur einen fortwährend steigenden aktuellen 
Pflegeaufwand finanzieren, es würde gleichzeitig auch 
die Wahrscheinlichkeit, selber später einmal auf adä
quate Leistungen zurückgreifen zu können, immer ge
ringer werden.

Eine derartige Bestandsgarantie wäre aber notwendig, 
wenn die Pflegeversicherung glaubwürdig und die Solida
ritätsbereitschaft erhalten bleiben soll. Gelingt dies nicht, 
so werden sich die beschriebenen Individualisierungsbe
strebungen vermutlich verstärken. Neben dem berechtig
ten Anliegen, eine den individuellen Lebensentwürfen 
besser angepaßte soziale Sicherung zu erreichen, stel
len sie ja letztlich auch den Versuch dar, sich überall dort 
Finanzierungszwängen zu entziehen, wo diese ange
sichts der noch zu erwartenden Schutzfunktion als unan
gemessen empfunden werden. Wenn es daher sozialpoli

tisch für erforderlich gehalten wird, eine institutionali
sierte Absicherung des Pflegefallrisikos vorzusehen, so 
sollte diese nach Konstruktionsprinzipien angelegt wer
den, die sich auf die Solidaritätsbereitschaft förderlich 
und nicht zusätzlich belastend auswirken.

Notwendige Aspekte der Absicherung

Dafür könnte vor allem eine über die tagespolitischen 
Bedrängnisse hinausreichende Rückbesinnung auf das 
eigentlich mit der Einführung der Pflegeversicherung ver
bundene Ziel materieller Vorsorge gegen eine drohende 
Verarmung durch hohe Pflegekosten sowie auf die inhalt
liche Struktur des zugrundeliegenden sozialen Tatbe
standes hilfreich sein. Festzuhalten wäre dabei insbeson
dere folgendes:

□  Das Pflegefallrisiko bedroht prinzipiell jedes Gesell
schaftsmitglied, eine Versicherung sollte daher möglichst 
umfassend und beitrittsoffen gestaltet werden;

□  Pflegebedürftigkeit kann, auch wenn sie zumeist al
tersbedingt auftritt, doch in jedem Lebensalter eintreten, 
so daß ein früher Versicherungsschutz anzustreben 
wäre;

□  die Pflegefinanzierung müßte wegen der zu erwarten
den demographischen Veränderungen eine Bestandsga
rantie für den Generationenvertrag enthalten;

□  eine private Pflegevorsorge muß zwar als möglich, zu
meist und insbesondere für die pflegenahen Jahrgänge 
aber als nicht hinreichend angesehen werden.

Wenn ein dem Risiko entsprechender Versicherungs
schutz erreicht werden soll, so müßte wohl eine alle Ge
sellschaftsmitglieder einbeziehende Versicherungs
pflicht vorgesehen werden. Ob man dabei nur die Bun
desbürger oder auch die gesamte Wohnbevölkerung als 
Bezugsgröße wählt, wäre zwar primär eine politisch zu 
treffende Entscheidung, bei der aber unter Kostenge
sichtspunkten die aus dem europäischen Einigungspro
zeß resultierenden Konsequenzen bedacht werden soll
ten. Die zu erwartende Herstellung völliger Freizügigkeit 
und einer Sozialunion zwischen den Mitgliedsländern 
könnten möglicherweise Wanderungsbewegungen in 
dasjenige Land auslösen, das die im Vergleich großzü
gigste Versorgung für den Pflegeanfall anbietet9. Auch 
die Auswirkungen eines „offenen“ sozialen Sicherungs
systems auf den (weiteren) Zustrom von nicht der Euro
päischen Gemeinschaft angehörenden Ausländern soll
ten in dieser Hinsicht bedacht werden.

In Anbetracht dessen, daß auch schon Kleinkinder auf-

8 Ebenda, S. 35. 
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9 Vgl. D. S e ile r ,  a. a. 0., S. 355.
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grund angeborener Behinderungen zum dauerhaften 
Pflegefall werden können, müßte ein wirksamer Versi
cherungsschutz praktisch schon mit der Geburt einset- 
zen. Dies könnte für Kinder und Jugendliche zum Beispiel 
durch eine Mitversicherung über die Eltern erfolgen10.

Die wohl am einfachsten durchzusetzende Kombina
tion von allgemeiner Versicherungspflicht mit frühzeiti
gem Versicherungsschutz wäre vermutlich durch eine 
Koppelung der Pflegeversicherung an die Krankenversi
cherung zu erreichen, so etwa durch eine Verpflichtung 
aller gesetzlichen und privaten Versicherungsträger, den 
Abschluß einer Kranken- mit dem einer Pflegeversiche
rung zu verbinden oder zumindest einen entsprechenden 
Bestandsnachweis zu verlangen. Da praktisch die ge
samte Wohnbevölkerung durch eigene oder abgeleitete 
Beiträge krankenversichert ist, würden kaum noch Ver
sorgungslücken übrigbleiben11.

Der Aspekt eines umfassenden und frühzeitigen Versi
cherungsschutzes würde daher zunächst für eine bei den 
Krankenkassen angesiedelte obligatorische Pflegeversi
cherung mit einem einheitlichen einkommensbezogenen 
Beitragssatz sprechen, um so die unterschiedliche finan
zielle Leistungsfähigkeit innerhalb der Bevölkerung be
rücksichtigen zu können. Die sich daraus ergebende Um
lagefinanzierung bliebe allerdings mit den finanziellen 
Risiken belastet, daß sich eine zunehmende Überalte
rung in steigenden Beitragssätzen niederschlagen müßte 
und daß jede pflegebedürftige Person unabhängig von er
brachten Beiträgen mitzuversorgen wäre. Letzteres ist 
aber im wesentlichen auch jetzt schon der Fall, so daß 
praktisch nur der Sozialhilfeaufwand durch Versiche
rungsleistungen ersetzt werden würde. Das wäre ord
nungspolitisch an sich sinnvoll, doch blieben als Kernpro
bleme einer umlagefinanzierten Regelabsicherung ihre 
unzureichende Bestandssicherung und daß von ihr kaum 
Anreize zu privater Vorsorge und Pflegebereitschaft aus
gehen würden. Statt dessen wäre ein verstärktes „Ab
schieben“ von heute noch familiär betreuter Personen in 
Heime und damit eine äußerst kostenträchtige Verlage
rung von der ambulanten in die stationäre Versorgung zu 
erwarten12.

Kombination der Finanzierungsverfahren

Als Gegenmodell würde eine vollständige Thesaurie
rung der Versicherungsbeiträge nach dem Kapital
deckungsverfahren zwar eine glaubwürdige Bestandsga

,0 Vgl. G. W a g n e r :  Geringe Unterschiede zwischen privatwirt
schaftlicher und sozialversicherungsrechtlicher Vorsorge, in: Arbeit 
und Sozialpolitik, H. 3-4/1991, S. 44.

"  Ebenda, S. 47.

12 Siehe dazu R. T h ie d e , a. a. O., S. 67.
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rantie für die Pflegeversicherung darstellen und auch das 
Kostenbewußtsein erhöhen, doch stünde einer derarti
gen Lösung der wichtige Einwand entgegen, daß eine 
auschließliche Anwendung des Kapitaldeckungsverfah
rens zu Sicherungslücken bei den pflegenahen Jahrgän
gen führen würde, vor allem aber die jetzt schon Pflege
bedürftigen zwangsläufig unberücksichtigt lassen müßte. 
Wenn nämlich der aktuelle Versorgungsaufwand von der 
jetzigen Beitragszahlergeneration neben der eigenen Zu
kunftssicherung aufgebracht werden müßte, so käme der 
vorgesehene Kapitalstock erst gar nicht oder doch nur un
zureichend zustande.

Nun ist dieser Einwand zwar prinzipiell richtig, gilt aber 
doch nur für die Übergangsphase, in der die Neuversi
cherten den Altbestand an Pflegebedürftigen mitfinan
zieren müssen. Mit dem Nachwachsen der Beitragszah
ler würde sich das Problem dann aber allmählich von 
selbst lösen. Die anfängliche Kapitalstocklücke könnte 
zudem durch ein Leistungsgesetz des Bundes oder auch 
durch Zuschüsse der Sozialhilfeträger aufgefüllt werden, 
zumal diese schließlich unmittelbar entlastet werden. 
Darüber hinaus wäre noch zu berücksichtigen, daß durch 
die Anlage der thesaurierten Beiträge auf den Kapital
märkten erhebliche Zinserträge entstehen13, mit denen 
die Pflegeversicherung nicht nur kostengünstiger gestal
tetwerden könnte, sondern die auch den Beitragszahlern 
der Einführungsphase gutgeschrieben werden könnten. 
Die Wiederanlage der längerfristigen Zinserträge könnte 
auch das Dynamisierungsproblem zumindest entschär
fen. Eine dabei eventuell noch verbleibende Selbstbetei
ligung wäre zudem geeignet, das Kostenbewußtsein zu 
stärken.

Ein weiterer Einwand gegen das Kapitaldeckungsver
fahren bezieht sich darauf, daß es aufgrund seiner für alle 
Einkommen festen Beitragssätze unsozial sei. Tatsäch
lich findet eine vertikale Umverteilung über proportional 
oder sogar progressiv steigende Beiträge nicht statt. Im 
Gegensatz dazu wird die Umlagefinanzierung in der öf
fentlichen Meinung als besonders sozial angesehen, was 
sie aber tatsächlich zumindest nicht in jeder Hinsicht ist. 
Für die einkommensschwächeren Bevölkerungskreise 
würde sich nämlich im Pflegefall wenig ändern, die Lei
stungen der Sozialhilfe werden lediglich durch die der 
Versicherung ersetzt, nur daß dafür nun gegebenenfalls 
über Jahrzehnte hinweg Beiträge erbracht werden müß
ten. Die eigentlich und unmittelbar Profitierenden wären 
hingegen die einkommensstärkeren Bevölkerungs
kreise, denn sie hätten zuvor keinen Anspruch auf Sozial-

13 Siehe dazu S. D u d e y : Verteilungswirkungen einer Gesetzli
chen Pflegeversicherung, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 71. Jg. (1991), 
H. 7, S. 357.
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hilfe geltend machen können, sondern für die Pflegeko
sten ihr Privatvermögen einsetzen müssen. Jetzt aber 
könnten sie in gleicher Weise auf die Versicherungslei
stungen zurückgreifen14.

Trotzdem bleibt der berechtigte Vorwurf, daß die aus
schließliche Anwendung des Kapitaldeckungsverfahrens 
gegen eine interpersonell äquivalente Lastenverteilung 
verstoßen würde, weil es bekanntlich einkommensunab
hängige Beiträge vorsieht. Im Vergleich dazu berücksich
tigt das in der Sozialversicherung übliche Umlageverfah
ren zwar stärker die Individuelle Leistungsfähigkeit, ver
letzt dafür aber die gleichermaßen wünschenswerte 
Äquivalenz zwischen erbrachten Beiträgen und den dar
aus zu erwartenden Leistungen. Um beiden Dimensionen 
sozialpolitischer Äquivalenz zu genügen, könnte sich die 
einzurichtende Pflegeversicherung aus zwei ordnungs
politisch und finanztechnisch unterschiedlichen Stufen 
zusammensetzen. Dabei würde eine umlagefinanzierte 
Mindestabsicherung mit proportional zur Einkommens
höhe steigenden Beiträgen den Grundstock bilden. Dar
auf aufbauend könnte dann eine nach dem Kapital
deckungsprinzip funktionierende freiwillige Privatversi
cherung als zweite Stufe eingeführt werden. Entschei
dend wäre, daß die umlagefinanzierten Beiträge nicht in 
der allgemeinen Sozialversicherung aufgehen und daß 
die beitragsfinanzierten individuellen Anwartschaften ei
nen eigenständigen Versorgungsanspruch begründen.

„Neue Subsidiarität“?

Da die finanziellen Belastungen steigender Pflegebe
dürftigkeit unabweisbar auf die Gesellschaft zukommen, 
sollte die Frage nach den Modalitäten bei der Kostenauf
teilung gründliche Beachtung finden. Es geht dabei nicht 
nur um die Pflegevorsorge, sondern zumindest ebenso 
um die grundlegendere Frage, ob es angesichts dieser

u Ebenda, S. 356 f.

neuen sozialpolitischen Herausforderung noch ange
messen sein könnte, lediglich die überkommenen Leit
vorstellungen kollektiver Sicherungspolitik fortzuschrei
ben, oder aber ob es nicht vielmehr angebracht sein 
könnte, diese ordnungspolitisch zu überdenken und ge
gebenenfalls zu reformieren.

Umfassende Solidarität kann heute nicht mehr still
schweigend vorausgesetzt werden, und sie weiterhin nur 
erzwingen zu wollen, widerspräche den selbstverständ
lich gewordenen Ansprüchen auf eine freiheitliche und in
dividualisierte Lebensgestaltung. Statt dessen sollte ver
stärkt das Prinzip Beachtung finden, daß schon von der 
ordnungspolitischen Konstruktion der sozialpolitischen 
I nstitutionen Anreize für die bei den Wirtschaftssubjekten 
erwünschten Verhaltensweisen ausgehen müßten.

Einer derartigen „neuen Subsidiarität“ würde es zum 
Beispiel entsprechen, das Sozialleistungssystem schritt
weise und zunächst nur in Teilbereichen in eine Richtung 
zu entwickeln, die man zutreffend mit dem „Pay-as-you- 
use-Prinzip“ kennzeichnen könnte und die sich ansatz
weise auch im Gesundheitswesen bereits abzuzeichnen 
beginnt. Das heißt, es wird zu einem nach Umfang und 
Qualität stärker differenzierten Leistungskatalog der Ver
sicherungsträger kommen, bei dem nur noch die Kosten 
einer Grundversorgung für bestimmte, eng definierte so
ziale bzw. medizinische Tatbestände ohne finanzielle 
Selbstbeteiligung des Patienten übernommen werden. 
Für alle darüber hinausreichenden Risiken, wie sie zum 
Beispiel aus ungesunder Lebensführung oder auch aus 
mit Gesundheitsrisiken belasteter Freizeitgestaltung re
sultieren können, würde dann verstärkt auf die Selbstver
antwortung und Risikovorsorge des einzelnen abgestellt 
werden. Die Pflegeversicherung als Kombination von um
lagefinanzierter Grundversorgung mit privatfinanzierten 
Zusatzleistungen könnte damit zu einem Modellfall für 
eine neue ordnungspolitische Weichenstellung in der 
sozialen Sicherung werden.
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